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▶▶ Betriebliche Altersversorgung
Ausscheiden des beherrschenden GGf vor Ablauf der erdienenszeit

| Scheidet der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer (GGf) einer 
GmbH, dem die GmbH im Alter von 58 Jahren auf das vollendete 68. Le-
bensjahr vertraglich eine monatliche Altersrente zugesagt hat, bereits mit 
63 Jahren aus dem Unternehmen als Geschäftsführer aus, wird der Versor-
gungsvertrag tatsächlich nicht durchgeführt. Die jährlichen Zuführungen 
zu der für die Versorgungszusage gebildeten Rückstellung stellen deswe-
gen regelmäßig verdeckte Gewinnausschüttungen dar, so der BFH. |

Hintergrund | Eine Pensionszusage wird bei einem beherrschenden GGf un-
ter anderem dann steuerlich anerkannt, wenn zwischen dem Zeitpunkt der 
Zusage und dem vorgesehenen Eintritt in den Ruhestand mindestens zehn 
Jahre liegen (Erdienenszeit). Scheidet der beherrschende GGf früher aus 
dem Unternehmen aus, mangelt es aus Sicht des BFH an der Ernsthaftigkeit 
der Zusage (BFH, Urteil vom 25.6.2014, Az. I R 76/13; Abruf-Nr. 142627).

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS
• Beitrag „Vier aktuelle BFH-Entscheidungen zur Altersversorgung von Gesellschafter-

Geschäftsführern“, LGP 5/2014, Seite 81
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▶▶ Arbeitsentgelt
taxifahrer-Lohn: 45 Prozent der Bareinnahme sind angemessen 

| Eine von den Vertragsparteien für Taxifahrer getroffene Vergütungsabre-
de, wonach der „Monatslohn/Wochenlohn/Stundenlohn“ 45 Prozent der Bar-
einnahme inklusive 7 Prozent Mehrwertsteuer betragen soll, ist weder als 
Klausel unwirksam noch sittenwidrig. Sie muss nicht durch eine höhere Ver-
gütung nach § 612 BGB ersetzt werden, so das LAG Berlin-Brandenburg. |

Zweiter wichtiger Aspekt der Entscheidung: Standzeiten von Taxifahrern sind 
Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes und der Arbeitszeitrichtlinie 
2003/88/EG. Sie müssen als Bereitschaftsdienst jedoch nicht wie die sonstige 
Arbeitszeit vergütet werden (LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 7.2.2014, 
Az. 2 Sa 25/14; Abruf-Nr. 142765).

Beachten Sie | Auch für angestellte Taxifahrer gilt ab 1. Januar 2015 der Min-
destlohn von 8,50 Euro. Derzeit beträgt der Durchschnittslohn einer Befra-
gung des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands zufolge jedoch nur zwi-
schen 6,00 und 6,50 Euro die Stunde – mit großen regionalen Unterschieden. 
Taxifahrten müssten daher ab 2015 teurer werden. Höhere Entgelte müssen 
aber von den kommunalen Behörden genehmigt werden. Zwar seien vieler-
orts Erhöhungen beantragt, mit Entscheidungen bis zum Jahreswechsel sei 
aber nicht zu rechnen (Quelle: „Einführung des Mindestlohns – Verlieren 
zehntausende Taxifahrer ihren Job?“ vom 24.9.2014; www.n-tv.de).

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS
• Beitrag „Der neue Mindestlohn: Das müssen Arbeitgeber zum Anwendungsbereich wis-

sen“, LGP 10/2014, Seite 179
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